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RS OGH 1997/1/14 5Ob2431/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1997

Norm

GBG §16

WEG 1975 §22 Abs3

Rechtssatz

Ein auf Ausschließung eines Wohnungseigentümers gerichteter Anspruch iSd § 22 WEG ist nicht schon mit der

Veräußerung des Liegenschaftsanteils des Betro6enen, sondern erst mit der Räumung des

Wohnungseigentumsobjektes (der Entfernung des pflichtvergessenen Wohnungseigentümers) erfüllt.
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